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Grundbuch und Vermessung im Kanton Luzern.
Vortrag in der Frühjahrsversammlung des Geometervereins Waldstätte-

Zug vom 19. März 1932 im „Dubeli", Luzern.
Von Grundbuchinspektor Dr. von Moos, Luzern.

I. Allgemeines.
Wenn ein Grundbuchgeometer an die Vermarkung und Vermessung

einer Gemeinde herantritt, so muß er sich vor allem bewußt sein, daß
das Werk, das er in Angriff nimmt, nicht Selbstzweck ist.

Das Werk, die Vermarkung und Vermessung der Gemeinde, dient
einem andern Zwecke: der Anlage und der Führung des Grundbuches.

..; Das Grundbuch besteht nach Art. 942 ZGB nicht bloß aus dem
Hauptbuche, wo der Grundbuchverwalter die Rechte an den
Grundstücken einzutragen hat, sondern auch aus den Plänen,
Liegenschaftsverzeichnissen, Belegen, Liegenschaftsbeschreibungen und dem
Tagebuche. Damit wird das Vermessungswerk zum Bestandteil des Grundbuches

und nimmt wie das Hauptbuch am öffentlichen Glauben teil.
So werden im Kanton Luzern die Grenzen der Parzellen auf den
Grundbuchblättern nicht angegeben, da dieselben sich aus den Plänen
ergeben (Art. 668 Abs. 1 ZGB). Widersprechen sich die Grundbuchpläne
und die Abgrenzungen auf dem Grundstücke, so wird die Richtigkeit
der Grundbuchpläne vermutet (Art. 668 Abs. 2 ZGB).
II. Verhältnis der Vermessung zum Rechtsverkehr unter der Herrschaft

der Hypothekarprotokolle.
Die Erfahrung lehrt, daß zwischen der Genehmigung des

Vermessungswerkes einer Gemeinde und der Einführung des Grundbuches
in der betreffenden Gemeinde immer eine längere Zeit liegt. Hier drängt
sich nun zunächst die Frage auf: Welche Bedeutung kommt der
amtlichen Vermessung für den Hypothekarverkehr bis zur Inkraftsetzung


	...

